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Betriebliches 
Vorschlagswesen
BETRIEBLICHES VORSCHLAGSWESEN

Im Rahmen des Betrieblichen Vorschlagswesens wurden folgende 
 Vorschläge für die Verbesserung der Verwaltung der Stadt Wien prämiert, 
wobei die genannten Mitarbeiter*innen der Stadt Wien der Veröffentlichung 
ihrer Verbesserungsvorschläge zugestimmt haben:

Einreicher*in 
(Dienststelle)

Vorschlag Prämie 
EUR

BAUER Priscilla  
(MD-PR)

Maßnahme zur noch besseren Qualität von 
Online-Trainings der Wien Akademie

340

BRUNNER Dipl.-Ing. 
Ing. Alexander, BSc 
(MA 37)

Anregung zur verbesserten Informations-
bereitstellung der MA 63 zum Thema 
Geburten

120

ECKER Franz 
HIE Andreas
WICHTL Franz 
(alle MA 48)

Beitrag zur Reduktion des Wartungs- bzw. 
Reparaturaufwandes an Fahrzeugen der 
MA 48

200 
250 
250

KNAPP Sandra, BA 
(MA 40)

Anregung zur Erhöhung des Baumschutzes 
in Nähe einer Fahrbahn in Wien 22

120

KRAKORA Wolfgang 
STRASSER Heinz 
(beide MA 48)

Maßnahme zur Steigerung der Sicherheit, 
Umweltverträglichkeit sowie der Arbeits-
effizienz in Zusammenhang mit der Verwen-
dung von div. Leuchtmitteln im Bereich der 
Straßenreinigung und des Winterdienstes 
der MA 48

260 
230

KURBEGOVIC Mag.a 
Emsada  
(MA 48)

Erhöhung der Brandschutzmaßnahmen in 
Zusammenhang mit der Lagerung leicht 
brennbarer Gegenstände im Zentralen 
Fundservice der MA 48

390

PIERER Mag. Stefan, 
BSc MEng  
(MA 48)

Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit bzw. 
Schutz von Gegenständen auf den Mistplät-
zen der MA 48

260

SATTLER Mag.a (FH) 
Lydia  
(MA 48)

Beitrag zur Verbesserung des Managements 
von Kund*innenterminen im Zentralen 
Fundservice der MA 48

120

SCHWARZ  
Alexandra  
(MA 11)

Initiative zur dienststelleninternen Wissens-
vermittlung in Bezug auf ELAK für Mitarbei-
ter*innen der MA 11

540

STEINMAIR Dominik 
(MD-PAST)

Erhöhung der Sicherheit von Verkehrs-
teilnehmer*innen durch verbesserte 
Beschilderung im Bereich einer Fahrbahn-
teilung in Wien 1

260

TITSCH Thomas  
(MA 48)

Verbesserung des Kund*innenservices 
sowie Vereinfachung von Verwaltungs-
abläufen in Zusammenhang mit der jähr-
lichen Zustellung des „Gelben Sacks“ durch 
die MA 48 an Wiener Haushalte

180

WENDTLAND Heike, 
BA MA  
(MA 11)

Verbesserung der Hygienemaßnahmen auf 
Toiletten der MA 11 sowie damit zusammen-
hängende Steigerung der Mitarbeiter*innen- 
bzw. Kund*innenzufriedenheit

120

WUNSCH Christian 
(MA 48)

Beitrag zur Steigerung der Hygienebedin-
gungen sowie Reduktion des Reinigungs-
aufwandes in einem Gebäude der MA 48 in 
Wien 22
Maßnahme zur Energieeinsparung am 
Arbeitsplatz sowie damit zusammen-
hängende Steigerung der Awareness von 
Mitarbeiter*innen innerhalb der MA 48

120

120

Verordnungen
Verordnung des Magistrats der Stadt Wien, mit der die 
 Verordnung des Magistrats der Stadt Wien betreffend 
 AnwohnerInnenparkzonen im 7. Wiener Gemeindebezirk  
(Neubau) geändert wird

Artikel I
Gemäß § 43 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit § 94d Straßenverkehrs-

ordnung 1960 (StVO 1960) wird die Verordnung des Magistrats der Stadt 
Wien betreffend AnwohnerInnenparkzonen im 7. Wiener Gemeindebezirk 
(Neubau), kundgemacht im Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 41/2018, in der 
 Fassung Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 52–53/2020, wie folgt geändert:
In Art. I wird die Aufzählung Punkt
 70) 7.,  Lindengasse ONr. 37, auf eine Länge von 16,65 m, endend mit der 

Parkbucht vor der Zollergasse 
ersetzt durch
 70) 7.,  Kaiserstraße ONr. 41, auf eine Länge von 20,0 m, endend vor der 

Hauseinfahrt
126) 7.,  Urban-Loritz-Platz ONr. 2, auf eine Länge von 10,0 m, beginnend mit 

Hausgrenze ONr. 1/2
ersetzt durch
126) 7.,  Wimbergergasse ONr. 13–15, beginnend nach der Hauseinfahrt 

ONr. 15 und endend mit Hausgrenze ONr. 13/11
127) 7.,  Urban-Loritz-Platz ONr. 3–4, auf eine Länge von 15,0 m, beginnend 

2,0 m vor Hausgrenze ONr. 4/3
ersetzt durch
127) 7.,  Urban-Loritz-Platz ONr. 3–4, auf eine Länge von 38,5 m, beginnend 

2,5 m nach der Hauskante ONr. 4
Artikel II Z 7 hat zu lauten wie folgt:
7.  In den in Art. I Z 8), 15)–18), 32), 57), 67), 75)–77), 80)–81), 83)–85), 88)–

93), 105) und 146) genannten Straßenstellen dürfen auch Fahrzeuge mit 
 einer Ausnahmebewilligung gemäß § 45 Abs. 2, 4 oder 4a StVO 1960 von 
der höchstzulässigen Abstelldauer in der flächendeckend kundgemachten 
Kurzparkzone im 8. Wiener Gemeindebezirk abgestellt werden, wenn eine 
der in Art. II Z 1 bis 6 genannten Voraussetzungen hinsichtlich des 8. Wiener 
Gemeindebezirks erfüllt ist;

Artikel II
Diese Verordnung wird gemäß § 44 Abs. 3 StVO 1960 durch Anschlag an 

der Amtstafel der Magistratsabteilung 46 und Publikation im Amtsblatt der 
Stadt Wien kundgemacht und tritt mit 1. Mai 2022 in Kraft.
 Magistrat der Stadt Wien
 Magistratsabteilung 46
 Verkehrsorganisation und
 technische Verkehrsangelegenheiten 
 Der Abteilungsleiter:
 Senatsrat Dr. Markus Raab

Gemeinderats-
ausschüsse
Finanzen, Wirtschaft, Arbeit,  
Internationales und  
Wiener Stadtwerke
SITZUNG VOM 4. MÄRZ 2022

Vorsitz: GR Dr. Kurt Stürzenbecher.
Gewählte Teilnehmer: Amtsf. StR KommR Peter Hanke, GR Johann Arse-

novic, GR Markus Grießler, GR Mag. Manfred Juraczka, GR Prof. Rudolf 
Kaske, GRin Margarete Kriz-Zwittkovits, GRin Martina Ludwig-Faymann, GR 
Dipl.-Ing. Martin Margulies, GR Ing. Christian Meidlinger, GRin Barbara 
Novak, BA, GR Markus Ornig, MBA, GR Mag. Thomas Reindl, GRin Yvonne 
Rychly, GR Wolfgang Seidl, GRin Katharina Weninger, BA, und GR Dr. 
 Markus Wölbitsch-Milan, MIM; sonstige Teilnehmer: Irene Albert, Mag. 
Christian Bartik, Mag. Dietmar Griebler, MBA, Mag. Maximilian Ittner, 
Michael Kolesnik-Gerges, MSc, Mag. Christoph Maschek, Mag. Marko 
 Miloradovic, Gerhard Mörtl, Mag.a Doris Rechberg-Missbichler, Mag.a 
 Alexandra Reinagl, Ing. Markus Schlögl, Mag. Thomas Sedlak sowie Mag. Dr. 
Thomas Weninger.

Entschuldigt: GR Markus Gstöttner, MSc, und GR Ing. Udo Guggenbichler, 
MSc.

Protokollführung: Anna Kittinger.

BERICHTERSTATTER: AMTSF. STR KOMMR PETER HANKE
(AZ 53287-2022-GFW) Der Tätigkeitsbericht des Rechnungshofes in 

Bezug auf die Bundeshauptstadt Wien wird zur Kenntnis genommen.
(An Kultur und Wissenschaft, Soziales, Gesundheit und Sport, Wohnen, 

Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen, Stadtsenat und Gemeinderat.) (Ein-
stimmig angenommen.)

(AZ PGL-188067-2022-KFP/GAT) 1. Antrag der FPÖ-Gemeinderäte 
Maximilian Krauss, MA, Wolfgang Seidl und Ing. Udo Guggenbichler, MSc, 
betreffend „Abschaffung der GIS Landesgebühr“. (Abgelehnt.) 

2. Bericht zum Antrag. (Angenommen.) 
(AZ PGL-188305-2022-KVP/GAT) 1. Antrag der ÖVP-Gemeinderätinnen 

und Gemeinderäte Harald Zierfuss, Mag. Manfred Juraczka, und Dipl.-Päd.in 
Silvia Janoch betreffend vergünstigter Öffi-Jahreskarte für die Wiener 
 Studenten. (Abgelehnt.) 

2. Bericht zum Antrag. (Angenommen.) (An Bildung, Jugend, Integration 
und Transparenz, getrennte Abstimmung.)

(AZ 341643-2022-GFW; MD-OS) Die Magistratsdirektion – Geschäfts-
bereich Organisation und Sicherheit stellt daher folgenden Antrag: 

1. Der im Finanzjahr 2022 zusätzlich benötigte Betrag von 11 638 000 EUR 
werden im Voranschlag 2022 auf dem Ansatz 0260, Sammelansatz Magistrats-
direktion, Gruppe 522, Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten 
 Angestellten, eine erste Überschreitung in der Höhe von 10 160 000 EUR 
Gruppe 565, Mehrleistungsvergütungen, eine erste Überschreitung in der 
Höhe von 1 098 000 EUR Gruppe 600, Energiebezüge eine erste Über-
schreitung in der Höhe von 30 000 EUR Gruppe 720, Kostenbeiträge  

(Kostenersätze) für Leistungen eine erste Überschreitung in der Höhe von 
350 000 EUR genehmigt die in Fremdmitteln mit 11 638 000 EUR zu decken 
sind.

2. Der im Finanzjahr 2023 zusätzlich benötigte Betrag von 3 845 000 EUR 
werden im Voranschlag 2023 auf dem Ansatz 0260, Sammelansatz Magistrats-
direktion, Gruppe 522, Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten 
 Angestellten, eine erste Überschreitung in der Höhe von 2 925 000 EUR 
Gruppe 565, Mehrleistungsvergütungen, eine erste Überschreitung in der 
Höhe von 720 000 EUR Gruppe 600, Energiebezüge eine erste Überschreitung 
in der Höhe von 30 000 EUR Gruppe 720, Kostenbeiträge (Kostenersätze) für 
Leistungen eine erste Überschreitung in der Höhe von 170 000 EUR genehmigt 
die in Fremdmitteln mit 3 845 000 EUR zu decken sind.

3. Die zweite Erweiterung des am 14. September 2020, AZ 788712-
2020-GFW, genehmigten Vorhabens der Sicherstellung des erforderlichen 
,,Contact Tracing‘‘ im Zusammenhang mit der Coronavirus-Krise mit einem 
Budgetmittelbedarf von ursprünglich 10 385 000 EUR einer ersten Erweite-
rung 2021 (Zahl: MD-OS-486780/21) von 10 000 000 EUR um weitere 
15 483 000 EUR auf zusammen nunmehr 35 868 000 EUR wird genehmigt.

Der Magistrat wird ermächtigt, die entsprechenden Rechtshandlungen 
vorzunehmen, die zur Eindämmung der Folgen des neuartigen Coronavirus 
unter Inanspruchnahme der den Gegenstand des Beschlusses bildenden 
finanziellen Mittel gesetzt werden müssen. Der auf das Finanzjahr 2022 ent-
fallene Betrag in der Höhe von 11 638 000 EUR sowie der im Finanzjahr 2023 
zusätzlich benötigte Betrag von 3 845 000 EUR insgesamt 15 483 000 EUR 
ist, vorbehaltlich der Genehmigung der Punkte 1 und 2, auf den Haushalts-
stellen 1/0260/400, 1/0260/522, 1/0260/565, 1/0260/600 und 1/0260/720 
gegeben. (An Stadtsenat und Gemeinderat.) (Einstimmig angenommen.)

(AZ 305388-2022-GFW; MA 5) Der Magistrat, vertreten durch die 
Magistratsabteilung 5, wird ermächtigt, das beiliegende Förderangebot 
gemäß der Förderrichtlinie der Magistratsabteilung 5 an den Verein zur 
Unterstützung von mit HIV lebenden Menschen und deren Angehörigen, – 
ONE LIFE für die Durchführung der laufenden Tätigkeit 2022 (insbesondere 
Durchführung von Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung 
und Beseitigung aller Formen der Diskriminierung sowie Unterstützung von 
mit HIV/AIDS lebenden Menschen) in der Höhe von höchstens 150 000 EUR 
zu richten. Die Bedeckung ist auf der Haushaltsstelle 1/0610/757 gegeben. 
(An Stadtsenat und Gemeinderat.) (Einstimmig angenommen.)

(AZ 386112-2022-GFW; MA 5) Der Magistrat, vertreten durch die 
 Magistratsabteilung 5, wird ermächtigt, das beiliegende Förderangebot 
gemäß der Förderrichtlinie der Magistratsabteilung 5 an das  Science Center 
Netzwerk für die Förderung der Grundfunktionen/Kernaufgaben 2022 in der 
Höhe von höchstens 74 000 EUR zu richten. Die Bedeckung ist auf der Haus-
haltsstelle 1/0610/757 gegeben. (An Stadtsenat und Gemeinderat.) (Ein-
stimmig angenommen.)

(AZ 383407-2022-GFW; MA 5) Der Magistrat, vertreten durch die 
Magistratsabteilung 5, wird ermächtigt, das beiliegende Förderangebot 
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